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RICHTLINIEN  FÜR  ORIENTIERUNGSREITEN 

gültig ab 1.1.2006  
 

 
1.) GRUNDLAGE: des Orientierungsreitens (TREC) ist das FITE-Reglement in der deutschen 

Übersetzung. (Ausgabe 2002 mit Ergänzungen). 
Diese müssen in der Meldestelle zur Einsicht aufliegen. 

 
2.) TERMINE: Alle TREC-Termine sind dem zuständigen LFV bis spätestens 1.9. des Vorjahres 

zu melden. 
 

Veranstaltungstermine für TREC-A-Bewerbe und TREC-Veranstaltungen mit Bewerbungen 
für die Durchführung von Österreichischen Meisterschaften und Sichtungen sind vom 
veranstaltenden Verein über den zuständigen LFV an das Turnierreferat des BFV bis spätestens 
31.7. zu melden und von diesem zu genehmigen.  
 
Alle Termine werden im Turnierkalender der Pferde-Revue veröffentlicht. 

 
3.) BEWERBE: Alle Bewerbe sind mit der offiziellen Checkliste des BFV über den zuständigen 

LFV einzureichen. 
Die Genehmigung erfolgt bei ÖMS, BLMM und Sichtungen durch den BFV, alle übrigen 
durch den LFV. 

 
4.) DURCHFÜHRUNG: Die TREC-Veranstaltungen werden durchgeführt als: 

 
 Bewerb  A: A-Bewerbe, ÖMS, BLMM, Sichtung 
 Bewerb  B: LM, Sichtung 
 Bewerb  C: Cup 
 Bewerb  C-Lizenzfrei 
 Wanderreiten mit Karte und Kompass 
 

Reiter, die in Bewerb A oder B gestartet sind, müssen, wenn sie bei C mit dem selben Pferd 
starten, in einer eigenen Abteilung gewertet werden. 

 
 
 
 
 



5.) ERFORDERNISSE :  
 

Bewerbe A und B: Stamm-Mitgliedschaft bei einem Verein, der über den LFV dem BFV 
angeschlossen ist, Pferderegistrierung, Startkarte oder Lizenz  

 
Bewerb C:  Stamm-Mitgliedschaft bei einem Verein, der über den LFV dem BFV 

angeschlossen ist, Pferderegistrierung, Startkarte oder Lizenz 
 

Bewerb C/Lizenzfrei: Stamm-Mitgliedschaft bei einem Verein, der über den LFV dem BFV 
angeschlossen ist, Reiterpass, jedoch 

 keine Pferderegistrierung 
 keine Startkarte 

 
Wanderritt mit Karte und Kompass: keine Mitgliedschaft, keine Pferderegistrierung.  

Jedoch ist ein gültiger Impfnachweis des Pferdes erforderlich. 
 
6.) ANFORDERUNGEN : 
 

a.) Bewerb A:   laut FITE-Reglement, 16 Aufgaben, Gangtest, Streckenlänge 35 - 45 km, 
Kontrollpunkte mind. 9 plus Start und Ziel, 
2 Tagesbewerb.  

 
b.) Bewerb  B:   laut FITE-Reglement 10 – 14 Aufgaben, Gangtest, Streckenlänge 20 – 30 km, 

Kontrollpunkte mind. 7 plus Start und Ziel, 
1 oder2-Tagesbewerb möglich. 
 

c.) Bewerb  C, C/Lizenzfrei:  laut FITE-Reglement 8 – 12 Aufgaben, Gangtest möglich, 
Streckenlänge 15 – 25 km, Kontrollpunkte mind. 5 plus Start u. Ziel 

 
d.) Wanderritt mit Karte und Kompass: laut FITE-Reglement,  

maximale Sprunghöhe und –weite 70 cm 
 

e.) Tierarzt:  bei Eintagesbewerben wird ein Vet-Check empfohlen, 
bei 2 Tagesbewerben ist er Pflicht. 

 
f.) Geländebau:  Die Geländestrecke ist von einem Geländebauer abzunehmen. 

 
7.) RICHTER:  Bewerb A: mindestens 8 FITE-Richter,  
 Bewerb B: mindestens 5 FITE-Richter, 
 Bewerb C, C/Lizenzfrei: mindestens 3 FITE-Richter, 
 Bewerb Wanderreiten mit Karte und Kompass: mindestens 1 FITE-Richter  
 

Bei allen Bewerben können zusätzlich zu den FITE-Richtern Hilfsrichter eingesetzt werden. 
Diese sind vom Turnierbeauftragen einzuschulen. 

 
 
 
 



8.) TURNIERBEAUFTRAGTER  -  TECHNISCHER DELEGIERTER: 
 

Die genehmigende Stelle hat einen Turnierbeauftragten, der auch gleichzeitig die Funktion des 
Technischen Delegierten gem. ÖTO §45/8 und 9 übernimmt, zu bestellen.  
Der Turnierbeauftragte ist aus dem Kreise der FITE-Richter auszuwählen.  
Dieser hat die Aufgabe, die Strecke des Orientierungsrittes (POR), der Gangprüfung (MA) und 
die Aufgabenstrecke (PTV) auf Übereinstimmung mit dem FITE-Reglement und auf Sicherheit 
zu überprüfen und nötigenfalls entsprechende Änderungen zu veranlassen. 

 
9.) WERTUNG:  Punktevergabe nach dem FITE-Reglement, Gruppen- und Einzelwertung.  
 
10.) PRÄMIERUNG:  Pokale, Plaketten usw. für die ersten 3 Gruppen  
 (für jeden Teilnehmer ein Preis). 
 Einzelwertung 1. – 5. Platz  
 Keine Geldpreise ! 
 
11.) WELTMEISTERSCHAFT: Für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft werden die 

Ergebnisse der jährlich stattfindenden TREC-A und TREC-B Bewerbe und/oder die 
Platzierungen bei vorangegangenen WM herangezogen. 

 
 

 
Einfügen in die ÖTO: 
 
Die Richtlinien hinsichtlich der Ausschreibung und 
Durchführung von TREC-Veranstaltungen sind im 
Reglement "Orientierungsreiten" enthalten. Dieses 
Reglement wird vom BFV herausgegeben und gilt 
nach § 1 als Bestandteil der ÖTO. 
 

 
Vom Turnierausschuss am 7.3.2005 in der vorliegenden Form zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Vom Präsidium des BFV am 15.6.2005 in Wien beschlossen. 
 


